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Firmenjubiläum, Weihnachtsfeier & Co. –  

was bei Betriebsfeiern steuerlich zu beachten ist 
Eine Information der Steuerberaterkammer Nürnberg 

Betriebsfeiern sollen Motivation und Gemein-

schaftsgefühl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern stärken, sodass deutsche Unternehmen von 

dieser Möglichkeit gerne Gebrauch machen. 

„Doch während die Vorfreude auf diese Veranstal-

tungen oft groß ist, gibt es lohnsteuerrechtliche 

Regelungen, die bei der Planung und Durchfüh-

rung von Betriebsfeiern unbedingt beachtet wer-

den sollten“, so die Steuerberaterkammer Nürn-

berg. 

 

110 Euro Freibetrag für Betriebsveranstaltungen 

Betriebsfeiern wie Weihnachtsfeiern, Sommer-

feste, Betriebsausflüge und auch Firmenjubiläen 

sind rechtlich als Betriebsveranstaltungen einzu-

stufen, wenn diese einen geselligen Charakter ha-

ben. Letzteres fehlt z. B. bei alleinigen Kino- oder 

Theaterbesuchen. Wichtig ist dabei, dass Unter-

nehmen den Freibetrag in Höhe von 110 Euro im 

Jahr 2024 pro Veranstaltung einhalten. Eine Erhö-

hung dieser Grenze auf 150 Euro wurde im Gesetz-

gebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz 

zwar diskutiert, konnte sich aber nicht durchset-

zen. Unverändert liegt die Grenze damit nach wie 

vor bei 110 Euro.  

Maximal kann das Unternehmen zwei Veranstal-

tungen pro Jahr für seine Belegschaft durchfüh-

ren, ohne dass Lohnsteuer und Sozialversiche-

rungsbeiträge gezahlt werden müssen. Für die 

110-Euro-Grenze werden alle Aufwendungen ein-

schließlich der Umsatzsteuer z. B. für Speisen, Ein-

trittskarten, Geschenke anlässlich der Feier, Mu-

sik, Fahrtkosten bei einem Ausflug oder Raum-

miete zusammengerechnet. 

Wichtig: Betriebsfeiern müssen offen für alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sein 

Grundsätzlich muss das gesamte Personal an einer 

Betriebsfeier teilnehmen können. Auch ausge-

schiedene Mitarbeiter, Leiharbeitskräfte, Aushil-

fen, Praktikanten, Referendare sowie Angehörige 

kommen in Betracht. Vorsicht ist bei Veranstaltun-

gen für einzelne Mitarbeitergruppen geboten. Soll 

nur eine Abteilung bedacht werden, muss auch 

hier jedes Teammitglied teilnehmen können. Ein-

ladungen nur nach Hierarchie, Umsatzzahlen oder 

Funktion sind lohnsteuerrechtlich unzulässig. Ob 

am Ende tatsächlich teilgenommen wird, bleibt 

aber immer jeder Person selbst überlassen. 

 

Achtung bei kurzfristigen Absagen 

Probleme in der Praxis bereiten Personen, die 

trotz vorheriger Zusage nicht teilnehmen können. 

Entstehen hier trotzdem Kosten, sind diese bei der 

Berechnung des Freibetrags auf die teilnehmen-

den Mitarbeiter umzurechnen. Bei der Planung 

sollte deshalb immer noch finanzieller Spielraum 

mitbedacht oder die Möglichkeit der Pauschalbe-

steuerung geprüft werden. 

 

Überschreiten des Freibetrags 

Wird der Freibetrag von 110 Euro trotz sorgfältiger 

Planungen überschritten oder sollen mehr als zwei 

Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden, 

kommt für den Betrag über 110 Euro oder für die 

weitere Veranstaltung auch eine Pauschalversteu-

erung mit 25 Prozent durch das Unternehmen in 

Betracht. Für die Angestellten entstehen dadurch 
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keine finanziellen Nachteile, denn die Versteue-

rung übernehmen allein die Arbeitgeber. 

 

Geschenke statt Firmenevents 

Wer im Jahr 2024 statt einer Feier seinem Personal 

lieber Präsente als Dankeschön überreichen 

möchte, muss die geltenden Freigrenzen von 60 

Euro für Geschenke aus besonderem persönli-

chem Anlass bzw. 50 Euro für Sachbezüge beach-

ten. Der Freibetrag für Veranstaltungen von  

110 Euro kann hier nicht herangezogen werden. 

Zu beachten ist außerdem, dass bei Überschreiten 

der Grenzen von 60 bzw. 50 Euro diese Sachzu-

wendungen in voller Höhe lohnsteuer- und auch 

beitragspflichtig werden. Wenn Geschenke im 

Rahmen einer Betriebsveranstaltung übergeben 

werden, sind diese ggf. in den Freibetrag von 110 

Euro mit einzubeziehen. Hierbei kommt es darauf 

an, ob die Geschenke „anlässlich“ oder nur „bei 

Gelegenheit“ einer Betriebsveranstaltung zuge-

wendet werden. 

 

Fazit 

Es empfiehlt sich, vor der Durchführung von Fir-

menevents Expertenrat von Steuerberatern einzu-

holen. Orientierungshilfe bietet der Steuerbera-

ter-Suchdienst auf der Website der Steuerberater-

kammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de. 

 

 

 

 

 

Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.839, Stand 01.01.2024). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Genderhinweis 

Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wird an ei-

nigen Stellen bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern nur eine Ge-

schlechtsform verwendet. Im Sinne der Gleichbe-

handlung gelten entsprechende Begriffe grund-

sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 

Sprachform beinhaltet keine Wertung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 
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